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T6 Amt für Umweltschutz 
 

  

Grundwasserschutz  
Der Geltungsbereich liegt außerhalb. des Quellen-
schutzgebietes für die Heil- und Mineralquellen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg (Verordnung des 
Regierungspräsidiums Stuttgart zum Schutz der staat-
lich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cann-
statt und Stuttgart-Berg vom 11. Juni 2002) und au-
ßerhalb eines Wasserschutzgebietes. 
 
Im Geltungsbereich wird das Grundwasser nach der 
hydrogeologischen Baugrundkarte von Stuttgart 
(M 1 : 10.000) zwischen 426,00 und 430,00 m ü. NN 
erwartet. Diese Angabe gibt die großräumige Grund-
wassersituation wieder, von der kleinräumige Abwei-
chungen jederzeit möglich sind. 
 

 
Die Hinweise wurden in der Begrünung mit Umweltbe-
richt berücksichtigt. 

 
ja 

Bodenschutz  
Allgemeine Ziele und Zwecke, 8) Checkliste zum Sco-
ping, Ziffer 3. „Schutzgut Boden“ (Seite 14): 
Da das Vorhaben voraussichtlich keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen 
hat, ist die Spalte 3 in der Tabelle fälschlicherweise 
angekreuzt. 

 
Die Hinweise und Korrekturen wurden in die Begrün-
dung und den Umweltbericht aufgenommen. 
 
 
 
 

 
ja 
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Bodenqualitätsstufen > 3 sind nicht vorhanden, d. h. in 
der Zeile „Standort für Kulturpflanzen/Bodenfruchtbar-
keit" muss der 2. Satz korrigiert werden:  
 
„Bodenqualität von 0 (fehlend) bis 2 (gering)". 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke, B) Checkliste zum Sco-
ping, Ziffer 9. „Eingriffsregelung" (Seite 21): 
 
Eine vorläufige Bilanzierung von 36-3 nach BOKS hat 
nicht stattgefunden, es wird aber eher von einer aus-
geglichenen oder positiven Bilanz ausgegangen (vgl. 
Ziff. 6.3 A) Allgemeine Ziele und Zwecke). Die BOKS-
Bilanzierung erfolgt eigentlich im Rahmendes Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die BOKS-Bilanzierung erfolgt ausschließlich im Be-
bauungsplanverfahren gegenüber dem planungsrecht-
lich zulässigen Zustand (Prognose 0-Fall) führt das 
Vorhaben zu folgendem Bilanzergebnis:  
Bestand 4,44 BOKS-Punkte 
Planung 3,59 BOKS-Punkte 
Mit der Planung ist der Verbrauch von 0,85 BOKS-
Punkten verbunden. 

 
 
 
 
 

Stadtklima und Lufthygiene  
Eine vertiefende stadtklimatische Betrachtung erfolgte 
in einer separaten Stellungnahme vom 02.09.2016. 
Hierin wird ausgeführt, dass stadtklimatische Belange 
für eine Beibehaltung der Grünverbindung und deren 
weiterführende Aufwertung, u.a. mit Hilfe von Begrü-
nungsmaßnahmen sprechen. 

 
Mit der Planung einer MV-Fläche anstatt der im FNP 
dargestellten Sportfläche wird die Grundlage für eine 
Überbauung in Bereichen ermöglicht, über die heute 
der Abfluss von Kaltluftmassen aus den westlich des 
Plangebiets liegenden Freiräumen über die Niederun-
gen des Schwarzbaches in das Körschsystem erfol-
gen. Die Planung der ca. 40 m breiten Grünfläche im 

 
teilweise 
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Süden des Plangebiets verringert die stark beeinträch-
tigende Wirkung, stellt aber einen Kompromiss dar. 
Weitere Begrünungsmaßnahmen müssen im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden. 
 

Nach dem Klimaatlas Region Stuttgart (Hrsg.: Ver-
band Region Stuttgart, 2008) ist die überplante Fläche 
überwiegend als Freiland-Klimatop ausgewiesen. Die-
ses ist durch extreme Tages- und Jahresgänge der 
Klimaelemente Temperatur und Feuchte charakteri-
siert und weist insgesamt geringe Beeinträchtigungen 
der Windströmungen auf. Ein untergeordneter Anteil 
des Plangebiets ist als Gartenstadt-Klimatop charakte-
risiert. Nach dessen Definition umfasst dieses bebaute 
Flächen mit offener, ein- bis dreigeschossiger Bebau-
ung und reichhaltigen Grünflächen. Gegenüber dem 
Freiland sind alle Klimaelemente leicht modifiziert, wo-
bei jedoch eine merkliche nächtliche Abkühlung statt-
findet und Regionalwinde nur unwesentlich gebremst 
werden. Aufgrund vorhandener Versiegelung weisen 
die genannten Bereiche unter stadtklimatischen Ge-
sichtspunkten Beeinträchtigungen auf. Dennoch fun-
gieren diese als nächtliche Frisch- bzw. Kaltluftpro-
duktionsgebiete und sind in einen klimatischen Zu-
sammenhang eingebunden. Bei Strahlungswetterla-
gen bestehen am Standort Hangabwinde in Form von 

Die Mindestbreite des Grünzugs im Süden des Plan-
gebiets wurde auf 40 m festgelegt und im FNP als 
Grünfläche Parkanlage, Landschaftspark dargestellt. 
Die Berücksichtigung dieser Randbedingungen lässt 
in einer ansatzweisen Abschätzung den Erhalt von ei-
nem Drittel bis etwa der Hälfte des Kaltluftstromes er-
warten. 
 
Maßnahmen zur Verbesserung des Kleinklimas wer-
den daraus entwickelt auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung Festsetzungen zu Dachbegrünung und 
Pflanzverpflichtungen getroffen. Darüber hinaus ist si-
cherzustellen, dass der 40 m breite Grünzug nicht 
überbaut wird und auf 30 m Breite als Retentionsflä-
che dient. 
 
Festsetzungen zur Abstufung der Bebauung können 
und müssen ebenfalls auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung erfolgen. 
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flächenhaften Kaltluftabflüssen, die in etwa in östliche 
Richtungen abfließen. Die Bereiche entlang der Heß-
brühl- und der Liebknechtstraße werden als Gewerbe-
Klimatop bezeichnet. Dort sind die Klimaelemente 
Temperatur, Feuchte und Wind deutlich beeinflusst. 
Die nächtliche Abkühlung ist stark eingeschränkt und 
im Wesentlichen von der Umgebung abhängig. 
 

Mit der Darstellung Grünfläche Parkanlage, Land-
schaftspark und entsprechenden Festsetzungen im 
Bebauungsplan können die Flächen qualitativ aufge-
wertet und die Beeinträchtigungen des Klimas redu-
ziert werden. 
 

Entsprechend den Planungshinweisen zeichnet sich 
der überwiegende Anteil der Flächen durch klimarele-
vante Funktionen in Bezug auf die Flächen selbst, 
aber auch die angrenzenden bebauten Bereiche aus. 
Die klimatisch-lufthygienische Empfindlichkeit gegen-
über nutzungsintensivierenden Eingriffen ist als hoch 
zu bewerten. Weitere bauliche und zur Versiegelung 
beitragende Nutzungen führen zu negativen Auswir-
kungen auf die klimatische Situation. Grundsätzlich 
empfiehlt der Klimaatlas dort eher eine Vergrößerung 
des Vegetationsanteils und eine Betonung bzw. Er-
weiterung der Belüftungsflächen. Der Bereich entlang 
der Liebknechtstraße gilt als sanierungsbedürftig und 
weist somit ebenfalls einen hohen Restriktionsgrad 
auf. 
Das Amt für Umweltschutz kann eine Zurückstellung 
stadtklimatischer Bedenken nicht befürworten. Die 
Funktion des Gebietes als Grünfläche und Schneise 

Im städtebaulichen Vertrag werden darüber hinaus zu-
sätzliche Regelungen zu den Themen Abschattungs-
strategien zur Reduktion der direkten Sonneneinstrah-
lung, Dachbegrünung zur Verminderung der Aufhei-
zung und Abstrahlung, Großbäume vor Südfassaden 
und Pflanzbindungen getroffen, die ebenfalls die Be-
einträchtigungen verringern. 
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des Kaltluftabflusses (West-Ost-Richtung) muss erhal-
ten bleiben.  Es werden Mindestanforderungen an 
eine mögliche Nachverdichtung gestellt: 
- abgestufte Bebauung mit möglichst geringer Bau-

höhe im südlichen Bereich 
- Grünzug im Süden ca. 50 m 
- Grünzug entlang der Heßbrühlstraße ca. 20 m 
- Grünzug von West nach Ost im Bereich des mögli-

chen Baufensters. 
Bebauungsbedingte Hitzestauungen sind zu vermei-
den und es ist weiterhin auf eine Grünausstattung des 
Gebiets zu achten. Zur Verminderung der Aufheizung 
und Abstrahlung durch Dach- und Fassadenflächen ist 
deren Begrünung vorzuschlagen. Auch sind Baum-
standorte vor Südfassaden zu empfehlen. In den 
nichtbebauten Bereichen ist eine Versiegelung mini-
mal zu halten und ebenfalls eine Begrünung vorzuse-
hen. 
 

 
 
 
Die Mindestanforderungen können auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung nur teilweise durch die Dar-
stellung einer 40 m breiten Grünfläche Parkanlage, 
Landschaftspark berücksichtigt werden. Festsetzun-
gen zu Art und Maß der Bebauung erfolgen auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

 
 

 
teilweise 

Verkehrskonzept 
Die Änderung des FNP wird deshalb kritisch gesehen, 
weil sich, wie unter Ziffer 4.3 angeführt, durch die Auf-
siedlung des Plangebiets ein deutlich höheres Ver-
kehrsaufkommen ergeben wird. Die Erschließung des 
Gebietes ist nicht ohne Belastung von bereits beste-
henden Gebieten mit empfindlicher Wohnnutzung 

 
Der Entwurf des Verkehrsstrukturplans wurde im Aus-
schuss für Umwelt und Technik sowie in den betroffe-
nen Bezirksbeiräten Möhringen und Vaihingen im 
Juli/September 2017 vorgestellt. Die darin enthaltenen 
Maßnahmen wurden dann am 1. März 2018 in einem 

 
teilweise 
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möglich. Das angesprochene, noch zu erstellende 
Verkehrskonzept muss Lösungen für diesen Miss-
stand aufzeigen, damit das bereits heute belastete 
Gebiet nicht über Gebühr beansprucht wird.  
 

Informations- und Ausspracheabend den interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern in der Schwabengalerie 
in Vaihingen detailliert vorgestellt. 
Aufgrund der Siedlungsentwicklung in Vaihingen und 
der geplanten Entwicklungen auf der Gemarkung 
Leinfelden-Echterdingen sowie im SynergiePark ist 
mit einer Zunahme des Verkehrs zu rechnen, die z. B. 
durch folgende Maßnahmen vermindert werden soll: 
 Verbesserung des ÖPNV 
 Ausbau des Straßennetzes 
 Ausbau des Radroutennetzes 
 Betriebliches Mobilitätsmanagement 
 Spezielle Maßnahmen im Umfeld von Allianz und 

Daimler 
 Parkraumkonzept SynergiePark/Parkraumbewirt-

schaftungsmanagement in Vaihingen und Möhrin-
gen. 

Für die erforderlichen Untersuchungen, die bis Ende 
2019 vorliegen sollen, wurden im Haushalt Planungs-
mittel in Höhe von 2,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. 
Das weitere Vorgehen ist folgendermaßen geplant: 
 Einzelmaßnahmen werden ausgearbeitet 
 Machbarkeiten geprüft 
 Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes 
 Danach Weiterführung des Verkehrsstrukturplans 
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 Einarbeitung der Anregungen aus dem Informa-
tions- und Ausspracheabend 

 Zu den Einzelmaßnahmen sind zu einem späteren 
Zeitpunkt entsprechende Bürgerbeteiligungen ge-
plant. 

 
Am 17. April 2018 wurde im Ausschuss für Umwelt 
und Technik über die geplanten Maßnahmen und das 
weitere Vorgehen berichtet. 
Einzelne Maßnahmen wie Straßenraumumgestaltun-
gen sind bereits zeitnah möglich, andere Maßnahmen 
wie ein eventueller Ausbau der Nord-Süd-Straße er-
fordern entsprechende Planverfahren, so dass eine 
Realisierung solcher Maßnahmen erst deutlich nach 
der voraussichtlichen Inbetriebnahme des Allianz-
Neubaus erfolgt. 
Im Dezember 2018 wurde im Ausschuss für Umwelt 
und Technik/Bezirksbeiräte (Vaihingen und Möhrin-
gen) über den Stand des Verkehrsstrukturplans be-
richtet.  
 
Im städtebaulichen Vertrag zum vorliegenden Bebau-
ungsplanverfahren wird aufgrund der sehr guten 
ÖPNV-Anbindung eine Stellplatzbeschränkung auf 
1.000 Stellplätze und die Verpflichtung zur Durchfüh-
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rung von Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung aufge-
nommen, sodass die zusätzlichen Verkehrsbelastun-
gen, die durch den Allianzneubau entstehen, begrenzt 
werden können. 
 
Bereits ohne die Ansiedlung der Allianz wird nach 
dem Verkehrsstrukturplan im Prognose-Bezugsfall 
2022/2023 (mit bekannten Netzveränderungen und 
siedlungsstrukturellen Entwicklungen im Synergie-
Park) eine starke Verkehrszunahme insbesondere in 
Bezug auf den Bereich der Achse Ostumfahrung-
Nord-Süd-Straße zu erwarten sein. An normalen Be-
lastungstagen kann eine verträgliche Verkehrsabwick-
lung im SynergiePark festgestellt werden. Diese Ver-
träglichkeit hängt im Wesentlichen ab von einem un-
gestörten Verkehrsablauf auf der Nord-Süd-Straße. 
Sobald diese durch Verlagerungsverkehr der Auto-
bahn zusätzlich belastet oder der Abfluss behindert 
wird, sind Ausweichverkehre innerhalb des Gewerbe-
gebiets festzustellen. 
 
Im weiträumigen Umfeld des Allianz-Standortes sind 
nur geringe Auswirkungen der Allianzansiedlung zu 
verzeichnen. Insgesamt wird ersichtlich, dass sich im 
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Prognose Planfall (mit Allianz) die erkennbaren Ver-
kehrszunahmen sequenziell nur leicht gegenüber dem 
Prognose Bezugsfall steigern.  
In verkehrsstarken Zeiten sind im inneren Straßennetz 
des SynergieParks durch die Anbindung an die dann 
häufig überlastete Nord-Süd-Straße erhebliche Ver-
kehrsbehinderung und Verkehrsverlagerungen zu ver-
zeichnen. Bereits im Vorfeld bis zur Ansiedlung der Al-
lianz wird im Gewerbegebiet eine starke strukturelle 
Entwicklung erwartet, verbunden mit einer Zunahme 
der Verkehrsbelastungen im gesamten Netz.  
Es ist zu erkennen, dass die Aufsiedlungen im Syner-
giePark, die bereits vor der Allianz erfolgen, eine Er-
höhung der Grundbelastungen im Straßennetz verur-
sachen werden, die ohne geeignete Maßnahmen zur 
Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit Ver-
kehrsbehinderungen erwarten lassen. 
Durch entsprechende Festsetzungen und Regelungen 
im städtebaulichen Vertrag (Stellplatzbeschränkung, 
Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts, 
Förderung des Fahrradverkehrs usw.) sowie den 
Maßnahmen des Verkehrsstrukturplans (Parkraumbe-
wirtschaftung, Verbesserung des ÖPNV, Ausbau des 
Straßennetzes usw.) können die nachteiligen Auswir-
kungen minimiert werden.  
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Verkehrslärm 
Weitere Aussagen zum künftigen Verkehrslärm und 
dessen Auswirkungen können erst nach Erstellung 
des Verkehrskonzeptes und eines daran anschließen-
den Lärmgutachtens gemacht werden. 
 
 

 
Die schalltechnische Untersuchung liegt zwischenzeit-
lich vor. 
Durch die Zunahme des Verkehrs aufgrund der ge-
planten Allianzansiedlung beträgt die Lärmpegelzu-
nahme in der umliegenden Bebauung bis zu 
0,6 dB(A). 
Das Plangebiet und seine Umgebung sind geprägt 
durch einen sehr hohen Anteil Straßen- und Schie-
nenverkehr und den von diesen ausgehenden Emissi-
onen. 
Die mit der Planung einer MV-Fläche verbundene Ver-
kehrs- und Lärmzunahme entlang der Erschließung 
des Gebiets dienenden Straßenzügen führt zu erheb-
lich nachteiligen Auswirkungen.  
Im Flächennutzungsplan können diesbezüglich keine 
Festsetzungen getroffen werden, um den Konflikt zu 
lösen. Zur Lösung der Konfliktlage können und müs-
sen daher im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung entsprechende Festsetzungen auf Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB getroffen werden.  
 
 

 
teilweise 
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Bahnlärm 
Die Aussage auf Seite 5 der Begründung unter Zif-
fer 6.1, erster Absatz, dass der Bahnlärm an der Kreu-
zung Liebknecht-/Heßbrühlstraße die Grenzwerte der 
16. BlmSchV für Gewerbegebiete überschreitet, ist 
gemäß der Lärmkartierung der Bahn aus dem 
Jahr 2015 nicht belegbar. Die Grenzwerte werden laut 
dieser Karte im Plangebiet in 4 m über Grund gerade 
noch eingehalten. 
 

 
Der Umweltbericht wurde entsprechend angepasst. 

 
teilweise 

 
T20 Eisenbahn-Bundesamt 
 

  

Das Eisenbahn-Bundesamt verweist darauf, dass Flä-
chen einer Eisenbahn des Bundes nicht überplant 
werden dürfen und empfiehlt auch die Deutsche Bahn 
AG zu beteiligen. 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
nur private bzw. städtische Grundstücke. Grundstücke 
der Eisenbahn sind nicht betroffen. 
Die Deutsche Bahn AG wurde beteiligt. 
 

ja 

 
T26 Gesundheitsamt 
 

  

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass aufgrund 
der Belastung des Geltungsbereichs durch Verkehrs-
lärm Festsetzungen für bauliche und sonstige Vorkeh-
rungen zu treffen sind.  

Im FNP können diesbezüglich keine Festsetzungen 
getroffen werden, um die Lärmkonflikte zu lösen. Da-
her sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung geeignete Festsetzungen zu treffen (siehe 
oben). 

ja 
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Darüber hinaus werden erheblich nachteilige Umwelt-
einwirkungen hinsichtlich des Schutzguts Klima und 
Luft erwartet, welche in Folge auch das Schutzgut 
Mensch betreffen. 
 

Bei Realisierung der Planung erhöhen sich die Immis-
sionen aufgrund der höheren Verkehrsmengen. Die 
Grenzwerte für die Feinstaubbelastungen (PM 10 und 
PM 2,5) werden weiterhin unterschritten. Die beste-
henden Immissionen von Stickoxiden mit Grenzwert-
überschreitungen entlang einzelner Straßenabschnitte 
in der weiteren Umgebung des Plangebiets werden 
nicht vermindert. 

Im weiteren Verfahren sind deshalb vertiefende Un-
tersuchungen und gutachterliche Prüfungen erforder-
lich und ggf. Festsetzungen auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu treffen. Hierbei ist be-
züglich der erheblich nachteiligen Umwelteinwirkun-
gen auf das Schutzgut Klima und Luft auch besonde-
rer Wert auf ausgleichende Maßnahmen zu legen. 
 

Vertiefende Untersuchungen und entsprechende 
Fachstellungnahmen wurden erstellt und sind im Um-
weltbericht und der Begründung zur Änderung des 
FNP berücksichtigt. 
 

ja 

 
T32 Industrie- und Handelskammer Region Stutt-
gart 
 

  

Die IHK hat keine Einwände oder Bedenken gegen 
die Planung. 
Angrenzende Bestandsbetriebe dürfen jedoch nach 
Ansicht der IHK nicht in ihrem Bestand oder ihrer Ent-
wicklung beeinträchtigt werden. 
 

Der westlich angrenzende Störfallbetrieb wird in sei-
nem Bestand nicht beeinträchtigt. Mit dem durch das 
Störfallgutachten ermittelten einzuhaltenden Abstand 
wurde auch das mögliche Entwicklungspotential des 
Bestandsbetriebs berücksichtigt. Entsprechende Dar-

ja 
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stellungen bzw. Festsetzungen wurden im Flächen-
nutzungsplan und im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung vorgenommen.  
 

 
T42 Landesnaturschutzverband Baden-Württem-
berg 
 

  

Der LNV weist darauf hin, dass im aktuellen Flächen-
nutzungsplan an dieser Stelle, sowie in west-/östlicher 
Richtung ein Grünstreifen vorgesehen sei, welcher 
derzeit nur durch die Bebauung im Bereich der Ro-
bert-Koch-Straße unterbrochen ist. Der Grund war, für 
das Stadtklima dringend notwendige Grünkorridore 
freizuhalten, damit die in den Hanglagen entstehende 
Kaltluft auch durch die Siedlungen hindurch und bis 
hinunter in den Talkessel fließen kann. 
 Mit der jetzt geplanten Änderung werde der Grünkor-
ridor an dieser Stelle auf die Hälfte seiner Breite ver-
kleinert und somit erheblich in seiner Funktion für das 
Stadtklima eingeschränkt.  
Der Grünkorridor für den Luftzug von Rohrer Höhe 
(Westen) zum Möhringer Feld (Osten) sei jetzt schon 
durch Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Realschule, 
"Fressnapf"-Gebiet, Scharr im Osten und durch die 
Handwerkstraße im Osten stark verbaut. Aus dem 

Im Umweltbericht wird darauf verwiesen, dass die ge-
plante Bebauung erheblich nachteilige Auswirkungen 
auf das Schutzgut Klima hat. 
 
Nach dem Klimaatlas Region Stuttgart ist die über-
plante Fläche überwiegend als Freiland-Klimatop aus-
gewiesen. Sie fungiert als nächtliches Frisch- bzw. 
Kaltluftproduktionsgebiet. Bei Strahlungswetterlagen 
bestehen am Standort Hangabwinde in Form von flä-
chenhaften Kaltluftabflüssen, die in etwa in östliche 
Richtungen abfließen. Diese unterstreichen die Be-
deutung des Gebiets hinsichtlich der klimatischen 
Ausgleichsleistung und Durchlüftung der bebauten 
Vaihinger Ortslage selbst, aber auch dessen Funktion 
als Bindeglied für das Kaltlufteinzugsgebiet Körschtal. 
Aus stadtklimatischer Sicht wäre grundsätzlich an den 
seinerzeit abgestimmten Planungsgrundzügen, ge-

teilweise 
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Grund mache diese deutliche Zusatzbebauung den 
schon geschwächten Luftzug womöglich ganz still. 
 Die Grünfläche als Kaltluft-Erzeugung werde unge-
fähr um ein Viertel verringert. 
 

rade den noch weitgehend unverbauten Landschafts-
raum von weiterer Bebauung freizuhalten, festzuhal-
ten.  
 
Als ermöglichter Kompromiss wird im Flächennut-
zungsplan eine 40 m breite Grünfläche Parkanlage, 
Landschaftspark im Süden des Plangebiets darge-
stellt. Die Berücksichtigung dieser Randbedingungen 
lässt in einer ansatzweisen Abschätzung den Erhalt 
von einem Drittel bis etwa der Hälfte des Kaltluftstro-
mes erwarten. Mit der vorliegenden Planungsabsicht 
wird im südlichen Teil des geplanten Gewerbegebiets 
die Durchströmbarkeit verbessert und gesichert.  
 
Unabhängig davon sind auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung neben der Minimierung der Versiege-
lung bzw. der Begrünung nicht bebauter Bereiche Ab-
schattungsstrategien zur Reduktion der direkten Son-
neneinstrahlung zu entwickeln. Zur Verminderung der 
Aufheizung und Abstrahlung durch Dachflächen ist 
deren Begrünung festzusetzen. Schattenspendende 
Großbäume sind zu erhalten und auch zukünftig vor-
zusehen. Auch sind Baumstandorte vor Südfassaden 
zu empfehlen. Diese Maßnahmen werden im städte-
baulichen Vertrag geregelt. 
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Außerdem wird geregelt, dass die festgesetzten 
Pflanzverpflichtungen sowie die Retentionsfläche her-
gestellt werden müssen. 
Trotz der getroffenen und zu treffenden Maßnahmen 
verbleiben erheblich nachteilige Auswirkungen auf 
den Kaltluftstrom. 
 

Die Reduzierung der Freiluftsportflächen entspräche 
einem Rückbau des Sportangebots der Stadt und sei 
im Sinne der Gesundheitsförderung kontraproduktiv. 
Die Reduzierung auf den Indoor-Sport durch die neue 
Halle sei sowohl qualitativ als auch von der Fläche her 
kein Ersatz für das Vorhandene. 

Es ist richtig, dass statt einer Grünfläche Sport nun-
mehr Grünfläche Parkanlage, Landschaftspark und 
Gemischte Baufläche Verwaltung dargestellt wird und 
dadurch bestehende private Sport- und Freizeitanla-
gen entfallen. 
Das aus der ursprünglichen Darstellung entwickelte 
Allianzgrundstück war als private Grünfläche/Sport-, 
Tennis- und Spielanlagen mit Zweckbauten mit einer 
GR (Grundfläche) von max. 6.400 m² festgesetzt. Es 
handelte sich hier also nicht um einen öffentlichen 
Sportplatz.  
Entsprechende organisatorische und planerische 
Maßnahmen zum Ausgleich, wie der Bau einer unter-
irdischen Drei-Feld-Sporthalle im Plangebiet, Ersatz-
Freisportanlagen für die entfallenden Sportplätze sind 
im Bebauungsplanverfahren zu regeln. Die Einschät-
zung hinsichtlich des Verlustes der Sportfläche hat er-
geben, dass der Verlust vorhandener Sportflächen 
durch planerische und organisatorische Maßnahmen 

nein 
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sowie eine Intensivierung der Nutzung angrenzender 
städtischer Sportflächen teilweise ersetzt werden 
kann.  
Ein Mietvertrag für die stätischen Grundstücke (außer-
halb des Geltungsbereichs, östlich an das Allianz-
grundstück angrenzend), die als Grünfläche Sportflä-
che dargestellt sind, soll regeln, dass die Allianz diese 
Flächen zur Verfügung gestellt bekommt. Die Allianz 
ist zur Herstellung der Ersatzsportflächen berechtigt. 
Damit werden dem TSV Georgii Allianz auch künftig 
entsprechende Flächen zur Verfügung stehen.   
 

Ein Problem dieser Änderung bestehe auch darin, 
dass sie direkt aufgrund des Wunsches eines privat-
wirtschaftlichen Unternehmens erfolgt. Es müsse 
damit gerechnet werden, dass in Zukunft auch Grund-
stückseigentümer benachbarter Grundstücke Wün-
sche nach baurechtlicher Aufwertung ihrer Grundstü-
cke äußern. Wenn jetzt die Argumente für die bisheri-
gen Festsetzungen im Flächennutzungsplan nicht ge-
wichtig genug seien, um eine solche klimaschädliche 
Änderung abzulehnen, dann wären sie es auch nicht 
mehr in der Zukunft. Jeder Grundstückseigentümer 
könne mit Hinweis auf die jetzt evtl. erfolgende Ände-
rung für sich eine Gleichbehandlung reklamieren. Da-

Neben den Belangen des Umweltschutzes, den allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, den Belangen der Mobilität der Be-
völkerung usw. sind insbesondere auch die Belange 
der Wirtschaft nach den Bestimmungen des BauGB 
zu berücksichtigen. 
Im jeweiligen Bauleitplanverfahren werden dann öf-
fentliche und private Belange untereinander und ge-
geneinander gerecht abgewogen. 
Der Gemeinderat ist für die Entscheidung zuständig, 
wo und in welchem Umfang weitere Baugebiete aus-
gewiesen werden. Ein Anspruch eines Grundstücksei-
gentümers auf Änderung des Bauleitplans besteht 
nicht.  

nein 



                  Anlage 2d 
Änderung Nr. 63 des Flächennutzungsplans Stuttgart 
Heßbrühlstraße in Stuttgart-Vaihingen 
 

 
- 17 -

3) Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 1 BauGB vom 3. August 2016 für die Dauer eines Monats 

Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

mit sei vorherzusehen, dass langfristig die Frischluft-
schneise entgegen den Absichten im aktuellen FNP 
doch weiter zugebaut werde. 
 

 

In der tabellarisch dargestellten Bewertung werden 
nachteilige Auswirkungen der geplanten Änderung 
für das  
Wohnumfeld, die Sportanlagen, die Ziele des Lärm-
minderungsplans, bezüglich Bodenversiegelung, Ve-
getation, das Frisch- und Kaltluftproduktionsgebiet, 
Luftqualität und Landschaftsbild angegeben. Diese 
Punkte bestimmen wesentlich die Wohnqualität der in 
Vaihingen/Rohr/Dürrlewang ansässigen Bevölkerung. 
Es sei also von einer Verschlechterung der Situation 
für viele Menschen auszugehen. Demgegenüber 
stehe der wirtschaftliche Vorteil für ein privates Unter-
nehmen und die erhoffte Einnahme von Gewerbe-
steuer. Letztere sei in ihrer Höhe schlecht kalkulierbar 
und werde wahrscheinlich die vorgenannten Nachteile 
nicht aufwiegen. 
 

Es ist richtig, dass die Schutzgüter Mensch, Klima, 
Wasser erheblich beeinträchtigt werden bzw. die be-
reits bestehende erhebliche Beeinträchtigung beste-
hen bleibt. 
Im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs-
plans und im Bebauungsplanverfahren werden alle 
Beeinträchtigungen, die durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplans und die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes neu entstehen bzw. bestehen bleiben, 
in der jeweiligen Begründung mit Umweltbericht dar-
gelegt und dem Gemeinderat vorgelegt, damit dieser 
dann öffentliche und private Belange untereinander 
und gegeneinander gerecht abwägen kann. 
Der Verbleib der Allianz in Stuttgart hat aus wirt-
schafts- und beschäftigungspolitischer Sicht eine hohe 
Bedeutung für die Landeshauptstadt. 

teilweise 

Nachteile dieser Änderung seien:   
a) Fledermausvorkommen ist dokumentiert, mindes-

tens Nahrungshabitat, ggf. auch mehr.  
Hinweise auf dauerhaft oder regelmäßig besiedelte 
Lebensstätten besonders und streng geschützter Ar-
ten liegen nicht vor. Die Sichtungen von Fledermäu-

teilweise 
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sen im Plangebiet lassen auf eine Nutzung der heuti-
gen Freiflächen des Plangebietes als Nahrungshabitat 
schließen. Diese Freiflächen werden großteils über-
baut, ein 40m breiter Grünzug im Süden des Plange-
bietes wird von Bebauung freigehalten. Zusammen 
mit den östlich angrenzenden Freiflächen liegen auch 
zukünftig ausreichend Nahrungs- und Jagdhabitate für 
Fledermäuse vor. Mit der Sicherung und Bepflanzung 
des ost-west verlaufenden Grünzuges im Süden des 
Plangebietes können auch die für die Orientierung der 
Tiere wichtigen Leitstrukturen erhalten werden. 
 

b) Der relativ breite Grünkorridor ist heute noch ein 
Ausbreitungs- und Vernetzungselement für Pflan-
zen und Tiere, es ist fraglich, ob er dies in redu-
zierter Form und bei Zunahme von Störungen 
noch leisten kann (bekannt ist z. B. ein Rotfuchs-
Bau in der Nachbarschaft) Anstelle den Grünkorri-
dor weiter zu verengen, müsste er aufgeweitet 
werden, z. B. für die Vernetzung von Ringelnatter-
vorkommen Rosental und Möhringer Feld bzw. 
Dürrlewanger Wald (dieses Jahr wurde ein ausge-
wachsenes Exemplar an der Rohrer Festwiese fo-
tografiert).  

Siehe oben. teilweise 

c) In der Nachbarschaft wurde zudem ein Orchideen-
vorkommen dokumentiert (Bleiches Waldvögelein, 

Siehe oben. teilweise 
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über 100 Stück), daher kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch im Süden der Allianzfläche ein 
Vorkommen existiert.  

d) Die Stadt argumentiert damit, dass versiegelte Flä-
che benutzt würde. Dieses Argument sticht nicht: 
Für den Wegfall z. B. der Sportflächen (Kunstra-
senplätze, Tennisplätze) soll anderenorts Grünflä-
che herangezogen werden.  

Ersatz-Freisportanlagen für die entfallenden Sport-
plätze sind östlich an den Geltungsbereich der FNP-
Änderung angrenzend auf im FNP als Sportfläche dar-
gestellten städtischen Flächen geplant.  

Kenntnisnahme 

e) Grundwasser steht in diesem Bereich relativ hoch 
an (z. B. Regierungspräsidium bekommt seine 
Tiefgarage nicht dicht). Gefahr der Verunreinigung 
während des Baus. Und: Weitere Bauten in den 
Grundwasserkörper hinein verdrängen das Was-
ser: Dürrlewang hat bereits heute ein Problem mit 
zu hohen Grundwasserständen.  

Die Planung ermöglicht mit der Darstellung einer MV-
Fläche anstatt einer Grünfläche Sportfläche zusätzli-
che Baumöglichkeiten und damit Eingriffe in das 
Grundwasser.  
Die damit verbundenen erheblich nachteiligen Wirkun-
gen auf das Schutzgut Grundwasser sind durch ent-
sprechende Festsetzungen und Maßnahmen auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sowie der 
baurechtlichen Genehmigung zu minimieren und zu 
kompensieren.  

teilweise 

f) Vaihingen verliert immer mehr Umweltqualität, weil 
Ausgleichsmaßnahmen mangels Flächen längst 
anderenorts durchgeführt werden.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur 
und Landschaft können mit den in der FNP-Änderung 
dargestellten und im Bebauungsplan festgesetzten 
Maßnahmen zum Ausgleich vollständig kompensiert 
werden. Besondere Bedeutung für die Kompensation 
haben die auf der neu im FNP dargestellten Grünflä-
che Parkanlage, Landschaftspark im Süden des Plan-
gebiets im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung 

teilweise 
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möglichen Festsetzungen von Retentionsmulden und 
differenzierten Bepflanzungsvorschriften. 
 

g) Es ist kein Bedarf an Bürofläche vorhanden, denn 
hier gibt es 100.000 m² Leerstand laut Immoscout.  
Der Landesnaturschutzverband lehnt daher die 
Änderung des Flächennutzungsplans ab. 

 

Es fand jeweils durch die Allianz und die Stadt eine 
vertiefte Standortsuche bzw. Standortalternativenprü-
fung statt. Alternativ für diesen Nutzungszweck geeig-
nete und kurzfristig verfügbare Grundstücke stehen 
nicht zur Verfügung oder sollen für andere Zwecke ge-
nutzt werden. Der Verbleib des Konzerns in Stuttgart 
wird nach wie vor von der Landeshauptstadt befürwor-
tet. Es ist nicht geplant, das Verfahren zu stoppen.  
 

nein 

 
T57 Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
 

  

Raumordnung 
Unter raumordnerischen Gesichtspunkten bestehen 
keine Bedenken gegen die Planung. 
Der Bedarf an der neuen gemischten Baufläche wurde 
plausibel dargelegt und begründet. Festsetzungen des 
Regionalplans stehen der Planung nicht entgegen. 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 

 
Kenntnisnahme 
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Umwelt 
Das Regierungspräsidium weist darauf hin, dass sich 
an der Westseite des Planungsgebietes, nur durch die 
Liebknechtstraße getrennt, die Firma F. Scharr KG 
befindet, bei der es sich um einen Betriebsbereich mit 
erweiterten Pflichten nach § 3 Abs. 5a BImSchG 
i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 2 StörfallV handelt. § 50 BIm-
SchG regelt, dass bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vor-
gesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schwe-
ren Unfällen in Betriebsbereichen hervorgerufene 
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sons-
tige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich ver-
mieden werden. Diese Regelung hat seine Grundlage 
in der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie). Nach 
Art. 12 Seveso-II-Richtlinie ist langfristig dem Erforder-
nis Rechnung zu tragen, dass zwischen Betriebsberei-
chen einerseits und Wohngebieten sowie anderen 
schutzbedürftigen Nutzungen andererseits ein ange-
messener Abstand gewahrt wird. 
Bezüglich des Abstands wird auf den Leitfaden „Emp-
fehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen 
nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen 

 
Ein entsprechendes Einzelgutachten liegt vor. 
Der ermittelte einzuhaltende Abstand von mind. 70 m von 
der östlichen Grundstücksgrenze des Störfallbetriebes 
wurde mit dem Regierungspräsidium festgelegt. 
Um diesen Belangen Rechnung zu tragen, wurde im FNP 
entlang der Liebknechtstraße ein entsprechender Streifen 
als Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkeh-
rungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
dargestellt.  
Im Bebauungsplan wurde dieser Darstellung durch die 
Festsetzung von GE1 und GE2 entsprochen. Im GE2 sind 
nur Geschäfts-, Büro- oder Verwaltungsgebäude zulässig, 
die nicht öffentlich genutzt werden. 

 
ja 
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Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umset-
zung § 50 BImSchG“ der Kommission für Anlagensi-
cherheit (KAS-18) hingewiesen. Dieser enthält hierzu 
neben konkreten Vorgaben zur rechnerischen Ermitt-
lung des angemessenen Abstands auch für einzelne 
Gefahrstoffe festgelegte pauschale Achtungsab-
stände, die zunächst als Anhaltspunkt dienen können, 
ob ein Bauvorhaben innerhalb des angemessenen 
Abstands zu einem Betriebsbereich nach der Störfall-
Verordnung liegen könnte. Der angemessene Abstand 
wird unter Berücksichtigung der konkreten topografi-
schen, meteorologischen und betrieblichen Verhält-
nisse vor Ort ermittelt und führt zumeist zu kleineren 
Abständen. Dazu ist allerdings in der Regel die Beteili-
gung eines Sachverständigen erforderlich. 
Im Betriebsbereich der Firma F. Scharr KG bestehen 
mehrere störfallrelevante Anlagenteile. Es sind dies 
die Flüssiggaslagerung, die Heizöllagerung sowie ein 
Chemikalienlager. Für die Flüssiggaslagerung ist ein 
pauschaler Achtungsabstand von 126 m, für die Heiz-
öllagerung ein im Auftrag der Landeshauptstadt Stutt-
gart gutachterlich berechneter angemessener Abstand 
(Einzelfall-Gutachten Projekt Nr. 110-002 Version 1.0 
vom Oktober 2012 der RAD Systems Engineering 
GmbH) von 48,8 m zugrunde zu legen. In Richtung 
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des Planungsgebietes ist jedoch das Chemikalienla-
ger besonders relevant. Für einen der dort gelagerten 
Stoffe, Methanol, gibt es nach KAS-18 einen pauscha-
len Achtungsabstand von 129 m. Für weitere dort ge-
lagerte Stoffe existieren bislang weder pauschale 
noch berechnete Achtungsabstände. Das Plangebiet 
befindet sich teilweise innerhalb des Achtungsab-
stands für Methanol. 
Innerhalb des Plangebiets sind schutzbedürftige Nut-
zungen i. S. d. § 50 BImSchG vorgesehen, bei denen 
ein angemessener Abstand zum Betriebsbereich der 
Firma F. Scharr KG gewahrt werden sollte. Dabei han-
delt es sich um eine dreiteilige Sporthalle, die auch 
von benachbarten Sportvereinen genutzt werden soll. 
Büro- und Verwaltungsgebäude wären als schutzbe-
dürftige Nutzung einzustufen, wenn nicht nur gele-
gentlich Besucher empfangen werden sollen. Weiter-
hin sind öffentliche Parkanlagen geplant. 
Entsprechend früherer Empfehlungen des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart ist im Planungsverfahren 
die Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung aller 
relevanten angemessenen Abstände vorgesehen und 
bereits beauftragt. Abhängig von den ermittelten Er-
gebnissen, empfehlen wir die endgültige Planung so 
auszuführen, dass keine schützenswerten Nutzungen 
innerhalb der sich aus dem Gutachten ergebenden 
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angemessenen Abständen liegen. Das Regierungs-
präsidium Stuttgart bittet um Überlassung einer Mehr-
fertigung des Gutachtens. 
Bei der Bewertung des Gutachtens ist das Regie-
rungspräsidium bei Bedarf gerne behilflich. 
 
Hinsichtlich Lärm weist das Regierungspräsidium da-
rauf hin, dass im Bereich des südlich gelegenen Im-
missionsortes Miraweg 1 (Allgemeines Wohngebiet) 
der nächtliche Beurteilungspegel nach TA-Lärm `98 
von 40 dB(A) durch die mit Genehmigungsbescheid 
vom 03.07.2003 des RP Stuttgart genehmigte Zusatz-
belastung von 40 dB(A) der Firma F. Scharr KGbereits 
ausgeschöpft ist. Tagsüber und in der sonstigen Um-
gebung sehen wir keine potentiellen Lärmprobleme im 
Zusammenhang mit der Firma F. Scharr KG. 
 

Im schalltechnischen Gutachten wurden alle Belange 
berücksichtigt. 
 
Gesonderte Vorkehrungen gegen mögliche Auswir-
kungen der geplanten MV-Fläche können im FNP 
nicht geregelt werden. Dies erfolgt durch schalltechni-
sche Untersuchungen und ggf. erforderliche Anord-
nung daraus resultierender Maßnahmen im Bebau-
ungsplanverfahren.  

teilweise 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass in diesem Ge-
biet der umfangreiche Zu- und Anlieferverkehr der 
Firma F. Scharr KG mit Gefahrstoffen wie Flüssigga-
sen, technischen Gasen sowie Chemikalien stattfindet 
und der Planungsbereich im innersten Evakuierungs-
abschnitt 300 O (Radius 300 m) und im mittleren  
Evakuierungsabschnitt 500 O (Radius 500 m) des ex-
ternen Notfallplanes für die Firma F. Scharr KG der 

Die Verkehrsbehörde und die Katastrophenschutzbe-
hörde wurden im Rahmen der Bauleitplanverfahren 
beteiligt. 
 

ja 
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Branddirektion Stuttgart befindet. Die Zahl der im Not-
fall zu evakuierenden Personen würde sich durch das 
Allianz-Vorhaben von etwa 130 auf über 4.000 Perso-
nen erhöhen. Wir würden daher empfehlen, auch die 
Verkehrsbehörde und die Katastrophenschutzbehörde 
bei der Planung zu beteiligen. 
 
 
T79 Verband Region Stuttgart 
 

  

Der Planung stehen keine regionalplanerischen Ziele 
entgegen. 
Der neue Standort der Allianz AG ist gut an einen leis-
tungsfähigen Knoten des ÖPNV angebunden, so dass 
der Individualverkehr minimiert werden kann. 
 

Im Zuge der Erarbeitung des Entwurfs des Verkehrs-
strukturplans werden lang- und kurzfristige Maßnah-
men erarbeitet, um die Verkehrsbelastung zu minimie-
ren. 

ja 

 
T 81 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 
 

  

Es wird darauf hingewiesen, dass der geplante Stand-
ort sehr gut an das ÖPNV-Netz angebunden ist und 
am Bahnhof Vaihingen drei (nicht vier) Stadtbahn-Li-
nien (U 1, U 3 und U 8) ihre Haltestellen haben. Es 
wird gebeten dieses Detail der Vollständigkeit halber 
zu korrigieren. 
 

Die Korrektur ist erfolgt. 
 

ja 
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T102 Stadt Leinfelden-Echterdingen 
 

  

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist darauf hin, 
dass das Gebiet zwar mit den Linien 52 und 53 sowie 
U 1 und U 3 an das S- und U-Bahnnetz angeschlos-
sen sei, im Vergleich zu den bisherigen Standorten in 
der Innenstadt führe die periphere Lage aber zu Ver-
schlechterungen der Erreichbarkeit durch den ÖPNV 
und dessen Verbindungsqualität. Aus diesem Grund 
müsse zunächst von einer deutlichen Zunahme des 
Individualverkehrs infolge der vorgelegten Planungen 
ausgegangen werden, die, wie auch die verstärkte 
ÖPNV-Nutzung, Auswirkungen auf das Straßen- und 
ÖPNV-Netz der Stadt Leinfelden-Echterdingen haben 
kann. Das Problem verschärfe sich durch weitere im 
SynergiePark diskutierten Vorhaben ähnlicher Grö-
ßenordnung. So werde der geplante Daimler-Verwal-
tungsstandort auf dem ehemaligen KNV-Gelände am 
Wallgraben dazu führen, dass sich die Zahl der Ar-
beitsplätze an diesem Standort um bis zu 10.000 er-
höhe und dadurch die bestehende Verkehrsinfrastruk-
tur an ihre Grenzen gelangen wird. Insbesondere am 
Knoten Möhringen/Fasanenhof aber auch am Über-
gang Dürrlewang/Rohr sind deshalb Auswirkungen 

Für das Vorhaben der Allianz liegt ein Verkehrsgut-
achten vor. Zudem liegt der Verkehrsstrukturplan Vai-
hingen mit Erschließungskonzept für den Synergie-
Park Vaihingen / Möhringen im Entwurf vor. Im Ver-
gleich beider Gutachten ist erkennbar, dass der Anteil 
der durch die Allianz ausgelösten Verkehrszunahmen 
an der Gemarkungsgrenze (Nord-Süd-Straße und 
Schönbuchstraße) untergeordnet ist. Die deutlichen 
Verkehrszunahmen im Prognosezustand 2030 des 
Verkehrsstrukturplans werden primär durch die ge-
samte Siedlungsentwicklung in Vaihingen / Möhrin-
gen, durch die allgemeine Verkehrszunahme außer-
halb des engeren Betrachtungsraums Vaihingen / Sy-
nergiePark und durch die Bündelungswirkung des hier 
unterstellten Ausbaus der Nord-Süd-Straße ausgelöst. 
In Leinfelden-Echterdingen sind Gewerbeansiedlun-
gen (+ ca. 7 500 Arbeitsplätze) und Aufsiedlungen 
(+ ca. 2 000 WE) geplant, die auch Auswirkungen auf 
die Gemarkung Stuttgart haben werden. Diese sind 
bisher im Verkehrsstrukturplan im Sinne einer allge-
meinen Verkehrszunahme außerhalb des engeren Be-
trachtungsraums Vaihingen/SynergiePark abgebildet. 
 

ja 
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auf das Straßennetz der Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen zu erwarten. 
 
Um die verkehrlichen Folgen der Firmenumsiedlung 
abwägen zu können, sei die Erstellung eines Ver-
kehrsgutachtens unerlässlich. Dabei müsse die vorlie-
gende Planung in ein längerfristiges Planungskonzept 
unter Einbeziehung des Filderraums eingebunden 
werden. Die Grundlage müsse ein gemeinsames ge-
markungsübergreifendes Wohn- und Arbeitsstätten-
konzept für den Untersuchungsraum bilden. Hierfür 
könnte z. B. an die Teilraumuntersuchung Filder des 
Verbands Region Stuttgart angeknüpft werden, die 
derzeit erstellt wird. Insbesondere die Leistungsfähig-
keit der Anbindung des SynergieParks an die A 8 ist 
zu überprüfen. 
 

 
Um die gegenseitigen Auswirkungen auf den Gemar-
kungen Vaihingen und Leinfelden-Echterdingen in der 
Gesamtheit vertieft darlegen zu können, ist folgendes 
Vorgehen geplant: 
 die in den Verkehrsgutachten verwendeten Daten 

werden abgeglichen und idealerweise ein gemein-
sames Modell erarbeitet, welches die Siedlungs-
entwicklung beider Kommunen enthält und auch 
im Analysezustand auf beiden Gemarkungen kalib-
riert ist. Eine Abstimmung mit dem Regierungsprä-
sidium sollte im Weiteren dann ebenfalls erfolgen.  

 Der gleichlautende Antrag der SPD-Gemeinderats-
fraktion Nr. 219/2018 zum Thema Verkehrspla-
nung im Filderraum soll im Januar 2019 im Aus-
schuss für Umwelt und Technik gemeinsam mit 
den bis dahin ausgearbeiteten Maßnahmen zum 
Verkehrsstrukturplan beraten werden.  

 In diesem Zusammenhang wird der Ausschuss für 
Umwelt und Technik darüber in Kenntnis gesetzt 
werden, dass eine Zusammenarbeit zwischen 
Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart auf Arbeits-
ebene bereits begonnen wurde und das Thema im 
KAF (Kommunaler Arbeitskreis Filder) weiterver-
folgt werden sollte. 



                  Anlage 2d 
Änderung Nr. 63 des Flächennutzungsplans Stuttgart 
Heßbrühlstraße in Stuttgart-Vaihingen 
 

 
- 28 -

3) Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 1 BauGB vom 3. August 2016 für die Dauer eines Monats 

Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

 Ein „Letter of Intent“ im KAF könnte auch vor dem 
Hintergrund der Filderstudie von AS+P (Albert 
Speer+Partner) einen ersten Schritt für die Inter-
kommunale Verkehrsplanung darstellen. 

Diese Vorgehensweise und deren Kenntnisnahme 
durch den UTA entspricht auch den Intentionen der 
Stadt Leinfelden-Echterdingen, die Zusammenarbeit 
in verkehrlichen Fragen zu verbessern. 
 

 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 
BUND Regionalverband Stuttgart 
Deutsche Telekom AG T-Com 
NABU Gruppe Stuttgart e.V. 
Stuttgarter Straßenbahn AG 
Naturschutzbeauftragter Stuttgart 
Verschönerungsverein Stuttgart e.V. 
 
 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Einwände vorgebracht: 
Deutsche Bahn AG 
Netze BW GmbH 
Terranets bw GmbH 
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Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 
Unitymedia bw GmbH 
Stadtwerke Stuttgart 
 


